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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Bolte/13/7766)

6. Änderung Bebauungsplan Nr. 2a "Kaffeegärten"
hier: Aufstellungsbeschluss

Beschlüsse:

15.10.2013 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und 
Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Es wird darauf hingewiesen, dass auch der B-Plan Nr. 3a entsprechend auf die Kaffeegärten 
anzupassen ist sowie der B-Plan Nr. 20.1.

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgenden 
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt: 

1. Für den Bereich der Kaffeegärten (Flurstücke 68/2, 69/1, 70/10, 70/9, 71/31 teilweise 
(tlw.),73/9, 74/1, 76/1, 78/4, 78/5, 41/6, 41/12 (tlw.), Flur 1, Gemarkung Ostseebad 
Boltenhagen), soll auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 i.V.m. § 13a BauGB die 6. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 2a „Kaffeegärten“ als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der 
Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Lageplan abgegrenzt.

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: .9
davon anwesend: .7
Zustimmung: .7
Ablehnung: .0
Enthaltung: .0

24.10.2013 Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

 
 


